
Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – ein guter Zeitpunkt, um die 
wichtigsten Entwicklungen im öffentlichen Sektor zusammenzufassen und 
einen Ausblick auf die Themen zu geben, die 2026 prägen werden.

1. Politische und finanzielle Rahmenbedingungen

Die neue Bundesregierung hat 2025 zentrale Weichen gestellt. Das 
Sondervermögen für Infrastruktur sowie die Aussetzung der 
Schuldenbremse für Verteidigung und Sicherheit waren prägende 
Entscheidungen. Diese Maßnahmen sollen Investitionen beschleunigen, 
die Umsetzung bleibt anspruchsvoll und muss ihre Praxistauglichkeit noch 
unter Beweis stellen: Erste Projekte für die Investitionen sind identifiziert, 
der Abfluss der Mittel erfolgt jedoch langsamer als erhofft. Für öffentliche 
Stellen rückt daher vor allem die praktische Frage in den Vordergrund, 
wie Verfahren strukturiert, Kapazitäten gebündelt und Projekte so 
vorbereitet werden können, dass bereitgestellte Mittel im kommenden 
Jahr zielgerichtet eingesetzt werden.

2. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz

Die digitale Transformation schreitet schneller voran, als sich anpassen 
können. Der Einsatz von KI eröffnet Chancen für effizientere
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Verwaltungsprozesse, wirft aber erhebliche Fragen zu Datenschutz, 
Haftung und Compliance auf. Für den öffentlichen Sektor ist es 
entscheidend, frühzeitig Governance-Strukturen zu etablieren, um Risiken 
zu minimieren und gleichzeitig Innovation zu ermöglichen. 2026 wird die 
Diskussion um KI-Regulierung und die praktische eine zentrale Rolle 
spielen.

3. Energie und Nachhaltigkeit

Die Energiepolitik bleibt eine der zentralen Herausforderung – nicht nur 
aus ökologischer, sondern auch aus finanzieller Sicht. Mit steigendem CO₂ 
-Preis wird der Druck, den Energieverbrauch zu reduzieren und  „grüne“ 
Energie einzusetzen weiter steigen. Förderprogramme sind ein Baustein, 
doch die Anforderungen an Nachweisführung und Compliance steigen. Für 
öffentliche Einrichtungen bedeutet das, Nachhaltigkeitsziele nicht nur 
politisch, sondern auch rechtlich belastbar zu verankern.

4. Europäische Initiativen und Vergaberecht

Auf EU-Ebene gibt es Bestrebungenzu beschleunigen, wie bspw. das 
Omnibus-Paket zur Anpassung von DSGVO, Data Act, AI Act oder das 
Omnibus-Paket im Bereich ESG zu CSRD und CSDDD. Ob dies in der 
Praxis gelingt, wird sich zeigen. Auch für das Vergaberecht wird 2026 eine 
Reform erwartet, die Investitionen erleichtern und beschleunigen soll. 
Öffentliche Auftraggeber sollten sich frühzeitig auf Änderungen 
vorbereiten, um Chancen für effizientere Beschaffungsprozesse zu nutzen.

5. Infrastruktur und Bau

Ob neue Regelungen wie der sogenannte Bau-Turbo bereits im 
kommenden Jahr Wirkung entfalten, bleibt abzuwarten. Die 
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren ist politisch gewollt, doch 
die praktische Umsetzung hängt von klaren Zuständigkeiten und 
rechtssicheren Prozessen ab. Gerade im Bereich Infrastruktur wird 
entscheidend sein, wie schnell Vorgaben umgesetzt werden können und 
welche juristischen Herausforderungen sich dabei ergeben – etwa bei 
Umweltauflagen oder Vergabeverfahren.

Ausblick

Das Jahr 2025 hat gezeigt, wie dynamisch sich die rechtlichen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern. Auch 2026 wird von
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Anpassungen und neuen Herausforderungen geprägt sein. Wir 
beobachten diese Entwicklungen für Sie und unterstützen öffentliche 
Auftraggeber dabei, rechtliche Sicherheit zu gewährleisten und Projekte 
erfolgreich umzusetzen – von der strategischen Planung bis zur 
Umsetzung komplexer Vorhaben. 

Zum Jahresende danken wir Ihnen für das Vertrauen und die 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Für die bevorstehenden Feiertage 
wünschen wir Ihnen und Ihren Teams eine erholsame Zeit sowie einen 
erfolgreichen Start in das Jahr 2026. Wir freuen uns darauf, Sie auch im 
neuen Jahr bei Ihren Vorhaben zu begleiten.

Herzliche Grüße

Hans Georg
Neumeier
Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Verwaltungsrecht 
vCard

Dr. Sebastian Kroll
Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Arbeitsrecht  
vCard

Themen

ARBEITSRECHT 
Keine Pflicht zur Einladung schwerbehinderter Bewerber jenseits der
Altersgrenze

ENERGIERECHT 
Industriestrompreis ab 2026: Chancen und Grenzen der geplanten
Subventionierung für energieintensive Unternehmen – eine rechtliche
Einordnung

EU-RECHT 
Der Mehrjährige Finanzrahmen: Die Haushaltsverfassung der
Europäischen Union

STEUERRECHT 
1. Update: Umsatzsteuerfreiheit von e-Learning; Finanzverwaltung auf
dem Holzweg oder alles halb so schlimm?
2. Rechnungskorrektur: Steuerausweis und trotzdem Geld zurück dank
EuGH?
3. Betriebsaufspaltung – Trägerkörperschaft als Besitzgesellschaft? Aber
sicher doch!

3

https://communication.advant-beiten.com/21/1384/uploads/hans-georg-neumeier.vcf
https://www.advant-beiten.com/experten/cv-professional/hans-georg-neumeier
https://communication.advant-beiten.com/21/1384/uploads/sebastian-kroll.vcf
https://www.advant-beiten.com/experten/cv-professional/dr-sebastian-kroll
https://www.advant-beiten.com/de/kompetenzen/sektoren/public-sector


Public Sector

Termine

20. Januar

Webinar 
Tax in a modern World – 5 Impulse
für die Steuerpraxis von morgen
Werbung im Steuerrecht: Neue
Urteile im Überblick
MS Teams | 11:00 - 12:00 Uhr | kostenfrei

Registrierung

Weitere Veranstaltungen zu verschiedenen Themen finden Sie auf unserer
Webseite:

Veranstaltungen

REDAKTION (verantwortlich)

Hans Georg Neumeier 
Dr. Sebastian Kroll

© Beiten Burkhardt 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen. Wir verwenden das generische Maskulinum, womit alle
Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.

Weitere Informationen zu unserer Expertise rund um die
Öffentliche Hand finden Sie auf unserer Webseite:
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Arbeitsrecht
Keine Pflicht zur Einladung
schwerbehinderter Bewerber jenseits der
Altersgrenze

BAG, Urteil vom 8. Mai 2025 – 8 AZR 299/24

Der mit dem Arbeitsrecht des Öffentlichen Dienstes vertraute Personaler
weiß: schwerbehinderte Bewerber und auch solche, die ihnen nach § 2
Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) IX sozialrechtlich gleichgestellt sind,
müssen nach § 165 Satz 3 SGB IX zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen werden. Das Unterlassen dieser Anforderung führt sonst
oftmals zu einem empfindlichen Entschädigungsanspruch des abgelehnten
Bewerbers nach § 15 Abs. 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG).

Dass dies − zumindest bei älteren Bewerbern jenseits der
Regelaltersgrenze − nicht immer gelten muss, hat nun das
Bundesarbeitsgericht (BAG) mit Urteil vom 8. Mai 2025 (Az.: 8 AZR
299/24) entschieden: Ein wichtiges Urteil zu einer zunächst etwas
exotisch anmutenden Konstellation; die aber keinesfalls so selten
vorkommt, wie es den Anschein haben mag.

Zur Problemstellung:

Öffentliche Arbeitgeber unterliegen gegenüber schwerbehinderten und
gleichgestellten Bewerbern einem engeren "Pflichtenkorsett" als private
Arbeitgeber: Anders als ihre privaten Counterparts müssen sie
beispielsweise Bewerber, die ihre Beeinträchtigung in den
Bewerbungsunterlagen offenlegen, zu einem Vorstellungsgespräch
einladen (§ 165 Satz 3 SGB IX).

Dass diese Anforderung häufig von sog. AGG-Hoppern ausgenutzt wird,
denen es nicht um eine Anstellung, sondern gerade nur um eine
Entschädigung nach dem AGG geht − und die sich hierzu in
missbräuchlicher Weise auf Stellen bewerben, für die sie nicht geeignet
sind − ist allerdings Teil der (traurigen) Wahrheit (vgl. bspw. BAG, Urteil
vom 19. Januar 2023 – 8 AZR 437/21, bei der ausnahmsweise (!) der
Rechtsmissbrauchseinwand Erfolg hatte).
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Eine Ausnahme von der generellen Einladungspflicht gilt regelmäßig nur 
dann, wenn dem jeweiligen Bewerber bereits "offensichtlich" die fachliche 
Eignung für die vakante Stelle fehlt (§ 165 Satz 3 SGB IX). Aber Achtung: 
Dieser Ausschluss greift nur höchst selten. Der Öffentliche Arbeitgeber 
muss hiernach einem schwerbehinderten Bewerber die Chance eines 
Vorstellungsgesprächs auch dann gewähren, wenn dessen fachliche 
Eignung zwar zweifelhaft, aber nicht offensichtlich ausgeschlossen ist
(vgl. BAG, Urteil vom 29. April 2021 – 8 AZR 279/20). Entsprechend des 
ausdrücklichen Gesetzeswortlauts sind grundsätzlich auch nur fachliche, 
nicht aber persönliche Eignungsdefizite erfasst.

Grund für die Verpflichtung zur Einladung zu einem Bewerbungsgespräch 
ist die Annahme, dass schwerbehinderte Bewerber bereits aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung (unabhängig davon, ob sich diese überhaupt auf ihre 
Arbeitsleistung auswirkt) auf dem Arbeitsmarkt erheblich benachteiligt 
sind; sie sollen daher zumindest die Chance haben, im Rahmen eines 
Gesprächs persönlich zu überzeugen.

Unterlässt der Öffentliche Arbeitgeber die Einladung, so liegt hierin ein im 
Einzelfall nur schwerlich zu widerlegendes Indiz für eine Diskriminierung 
(BAG, Urteil vom 20. Januar 2016 – 8 AZR 194/14), die fast unweigerlich 
zu einem Anspruch auf eine Entschädigung führt (für den Fall der 
Nichteinstellung: bis zu drei Monatsgehälter, § 15 Abs. 2 Satz 2 AGG).

Wie aber ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn es sich bei dem 
schwerbehinderten Bewerber um einen solchen jenseits der 
Regelaltersgrenze handelt; dieser sich auf eine Stelle im Öffentlichen 
Dienst bewirbt und dabei mit jüngeren Bewerbern konkurriert?

Muss der Öffentliche Arbeitgeber diesen trotz existierender 
tarifvertraglicher Altersgrenzen gleichwohl zu einem Bewerbungsgespräch 
einladen; und droht ihm für den Fall der Zuwiderhandlung ein 
Entschädigungsanspruch nach dem AGG? Mit dieser interessanten 
Fallkonstellation hatte sich das BAG kürzlich zu befassen:

Zum Urteil des BAG vom 8. Mai 2025 (Az.: 8 AZR 299/24):

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein 67-jähriger 
schwerbehinderter Arbeitnehmer bewarb sich auf eine Stelle im 
Öffentlichen Dienst als "Sachbearbeiter/in für die Verwaltung (m/w/d)"; 
wobei er die fachlichen Anforderungen erfüllte. Der Arbeitgeber entschied 
sich allerdings für eine jüngere Bewerberin und lud den
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schwerbehinderten Arbeitnehmer nicht einmal zu einem 
Bewerbungsgespräch ein.

Es kam, wie es kommen musste: Der abgelehnte Bewerber klagte auf 
eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 Satz 1 AGG. Aber, das BAG lehnte, 
wie bereits die Vorinstanz (LAG Hamm, Urteil vom 6. August 2024 – 6 SLa 
257/24), den Anspruch ab.

Der schwerbehinderte Arbeitnehmer habe infolge der Nichteinladung zum 
Bewerbungsgespräch, so das BAG, zwar eine nachteilige Behandlung im 
Sinne der §§ 7 Abs. 1, 1 AGG erfahren. Die hierin liegende 
Diskriminierung sei jedoch nach § 10 Satz 1 und 2 AGG gerechtfertigt
("Verfolgung eines legitimen Ziels"). Um dies zu begründen, hob das BAG 
auf die tarifvertragliche Altersgrenze in § 33 Abs. 1 lit. a) Tarifvertrag des 
Öffentlichen Dienstes (TVöD) ab, wonach ein bestehendes 
Arbeitsverhältnis mit Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze endet. 
Diese Altersgrenze verkörpere die legitime sozialpolitische Zielsetzung, 
den Zugang jüngerer Menschen zur Beschäftigung zu fördern.

Allerdings ging es im konkreten Fall um einen externen Bewerber, auf den 
die Altersgrenze des § 33 Abs. 1 lit. a) TVöD damit keine unmittelbare 
Anwendung finden konnte. Außerdem berief sich der abgelehnte Bewerber 
auf die weitere Vorschrift des § 33 Abs. 5 Satz 1 TVöD. Hiernach ist eine 
Weiterbeschäftigung auch über die Altersgrenze hinaus möglich. 
Erforderlich ist nur der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages.

Diesen Einwand ließ das BAG allerdings nicht gelten. Es entschied darauf, 
dass die Regelung in § 165 Satz 3 SGB IX für diesen Fall teleologisch zu 
reduzieren, d.h. einschränkend auszulegen ist: Geht es um einen 
schwerbehinderten Bewerber jenseits der gesetzlichen Altersgrenze muss 
dieser, selbst bei Vorliegen entsprechender fachlicher Eignung, nicht zu 
einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Voraussetzung ist nur, 
dass es dem Arbeitgeber darum geht, jüngeren Bewerbern den Vortritt zu 
lassen.

Quintessenz der Entscheidung:

Die Entscheidung des BAG verdient Zustimmung. Das BAG erkannte den 
sich auftuenden Wertungskonflikt: Es kann nicht richtig sein, wenn 
einerseits eine tarifvertragliche Altersgrenze wie jene aus § 33 Abs. 1 lit. 
a) TVöD bei Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze zur Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses führen darf; andererseits ein Öffentlicher
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Arbeitgeber, der sich bewusst für eine jüngere Bewerberin entscheiden 
möchte, sich einem Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 Satz 1 
AGG aussetzt, wenn er einen älteren schwerbehinderten Bewerber nicht 
zu einem Bewerbungsgespräch einlädt.

Die spezifische Anforderung im Öffentlichen Dienst, wonach Arbeitgeber 
schwerbehinderte Arbeitnehmer zu einem Bewerbungsgespräch 
einzuladen haben, ist aus sozialpolitischen Gründen nachvollziehbar. 
Dennoch: Es besteht kein Grund an dem Einladungserfordernis aus § 165 
Satz 3 SGB IX strikt festzuhalten, wenn es an einem Konnex für eine 
unzulässige Diskriminierung fehlt, weil der Öffentliche Arbeitgeber sich − 
ebenfalls aufgrund einer sozialpolitischen Zielsetzung − bewusst und 
berechtigterweise (!) für eine jüngere Bewerberin entscheiden möchte; 
um dieser im Sinne der Generationengerechtigkeit, den Zugang zur 
Beschäftigung zu ermöglichen.

Folgen für die Praxis:

Die Entscheidung schafft Rechtssicherheit für eine gar nicht so seltene 
Fallkonstellation im Arbeitsrecht im Öffentlichen Dienst. Sie bezieht sich 
allerdings nur auf tarifvertragliche Altersgrenzen und ist nicht auf 
selbstgesetzte Altersgrenzen übertragbar.

Gleichzeitig kann die Entscheidung Öffentlichen Arbeitgebern nochmals 
als wichtiger "Merkposten" dienen: In allen typischen Fallkonstellationen, 
bei denen es um schwerbehinderte Bewerber geht, ist es tunlichst 
anzuraten, diese zu einem Bewerbungsgespräch einzuladen; selbst dann, 
wenn ihre fachliche Eignung nicht gerade "augenscheinlich" ist. Denn, ein 
einmal begründetes Diskriminierungsindiz zu widerlegen, ist in der Praxis 
nicht einfach (vgl. z.B. BAG, Urteil vom 20. Januar 2016 – 8 AZR
194/14).

Für private Arbeitgeber gilt § 165 Satz 3 SGB IX weder direkt noch 
analog: Diese sind nicht dazu verpflichtet, schwerbehinderte Bewerber zu 
einem Bewerbungsgespräch einzuladen. Dies gilt ebenfalls für als 
Körperschaft des Öffentlichen Rechts organisierte kirchliche Arbeitgeber 
(BAG, Urteil vom 25. Januar 2024 – 8 AZR 318/22).

Dr. Martin Kalf, LL.M.
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
vCard
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Energierecht
Industriestrompreis ab 2026: Chancen und
Grenzen der geplanten Subventionierung
für energieintensive Unternehmen – eine
rechtliche Einordnung

Der Strompreis in der Bundesrepublik gehört zu den höchsten weltweit.
Allein in der zweiten Jahreshälfte lag der durchschnittliche Strompreis für
energieintensive Unternehmen laut Bundesnetzagentur bei ca. 10ct/kWh,
trotz bereits bestehender Vergünstigungen. Energieintensive
Unternehmen haben es daher bekanntermaßen schwer, dem
internationalen Wettbewerb standzuhalten.

Dem will die Bundesregierung mit dem bereits seit einiger Zeit intensiv
diskutierten "Industriestrompreis" begegnen, der nun zum 1. Januar 2026
in Kraft treten soll. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWE) hat hierzu ein Konzept vorgelegt, das trotz der noch fehlenden
gesetzlichen Ausgestaltung und der parallel einzuholenden Genehmigung
durch die Europäische Kommission bereits die wesentlichen Eckpunkte
der künftigen Subventionierung enthält.

Wenn es so weit ist, dürfen sich energieintensive Branchen dem
Konzeptpapier zufolge auf eine Entlastung bei den Strompreisen freuen,
soweit sie im Gegenzug in Technologien investieren, die ihren
Stromverbrauch langfristig senken. Im Bundeshaushalt werden hierfür
rund EUR 3,1 Mrd. bereitgestellt.

Antragsberechtigte Sektoren

Der Industriestrompreis soll Unternehmen begünstigen, die wegen ihres
hohen Stromverbrauchs auf bezahlbare Strompreise angewiesen sind.
Das BMWE möchte insbesondere 91 Sektoren mit erheblichem
Verlagerungsrisiko einbeziehen wie etwa die Chemie- und Metallindustrie,
Glas- und Keramikhersteller, die Gummi- und Kunststoffverarbeitung, die
Zementproduktion oder auch die Produktion von Batteriezellen oder
Halbleitern. Auch Maschinenbauer und die Papierindustrie können
darunterfallen (Wirtschaftssektoren der Teilliste 1 des Anhangs I der
Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien – "KUEBLL"). Das
BMWE will außerdem prüfen, ob weitere Sektoren vom
Industriestrompreis profitieren können. Dies soll davon abhängig sein, ob
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die Beihilfefähigkeitskriterien nach Rn. 116 und 117 des Clean Industrial 
Deal State Aid Framework (CISAF) erfüllt werden.

Wie erfolgt die Begünstigung – Optionen für Unternehmen

In den Abrechnungsjahren 2026-2028 sollen bis zu 50% des jährlichen 
Stromverbrauchs (anrechenbare Strommenge) förderfähig sein. Die 
Förderung wird jedoch erst rückwirkend für das vorangegangene Jahr als 
Erstattung gewährt, sodass die Unternehmen zunächst den vollen 
Marktpreis entrichten müssen. Im Folgejahr wird dann die Entlastung 
ausgezahlt, die 50% des durchschnittlichen Großhandelsstrompreises 
beträgt (Referenzpreis). Die Förderung ist durch einen Zielpreis von
5 ct/kWh als Untergrenze begrenzt und setzt einen Antrag voraus.

Für Unternehmen besteht die Möglichkeit, die anrechenbare Strommenge 
von 50% über die Laufzeitdauer aufzuteilen. Sie können sich etwa zu 
Beginn einen höheren Anteil an ihrem Stromverbrauch anrechnen lassen, 
sodass die Auszahlung für Investitionen zur Verfügung steht. In den 
Folgejahren ist die anrechenbare Strommenge dann entsprechend 
gemindert. Die Details dieser Option sollen im Notifizierungsverfahren mit 
der Europäischen Kommission abgestimmt werden.

Auch sollen Unternehmen eine Wahlmöglichkeit haben, wenn ihre 
Stromverbräuche neben dem Industriestrompreis auch für die 
Strompreiskompensation berechtigt sind. Die Wahl ist für das jeweilige 
Abrechnungsjahr zu treffen.

Gegenleistung: Verpflichtender Dekarbonisierungsbeitrag

Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Subvention sollen 
Unternehmen im Gegenzug mindestens 50% der ausgezahlten Entlastung 

in Anlagen investieren, die die Dekarbonisierung in Deutschland 
vorantreiben. Die neuen bzw. modernisierten Anlagen sollen die 
Stromkosten messbar senken, wobei sich der Verbrauch fossiler 
Brennstoffe nicht erhöhen soll. In Betracht kommen als Gegenleistung 
zum Beispiel die Entwicklung von Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien oder der Einsatz von Energiespeicherlösungen (für weitere 
Optionen siehe CISAF Rn. 121). Darüber hinaus sind andere 
Gegenleistungen nicht ausgeschlossen, soweit sie ebenfalls einen 
messbaren Beitrag zur Senkung der Kosten des Stromsystems leisten. 
Das Konzept betont hier insoweit einen technologieoffenen Ansatz. Ob die 
jeweilige Gegenleistung anerkannt wird, muss dann im Rahmen des 
Antragsverfahrens für den Einzelfall geprüft werden.
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Eine besondere Privilegierung soll durch eine Erhöhung des Beihilfebetrags 
um 10% solchen Unternehmen gewährt werden, die sogar mindestens 
80% ihrer Gegenleistung in Maßnahmen zur Erhöhung der 
Nachfrageflexibilität investieren. Von dem gewährten Bonus müssen 
wiederum mindestens 75% ebenfalls in Gegenleistungen investiert 
werden.

Die Investitionen müssen spätestens 48 Monate nach Gewährung der 
Beihilfe erfolgen. Sie können sowohl am Standort des Beihilfeempfängers 
getätigt als auch einem Dritten übertragen werden.

Ausblick: Entlastung und Investitionstreiber

Die Einführung des Industriestrompreises ist grundsätzlich als positiv zu 
bewerten – bietet er stromintensiven Unternehmen doch die Möglichkeit, 
einen Anteil ihrer Stromkosten massiv zu reduzieren. Das fördert 
einerseits die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen auf dem 
internationalen Markt. Andererseits kann Deutschland als 
Industriestandort wieder ein Stück attraktiver werden. Die bei Gewährung 
der Beihilfe verpflichtende Gegenleistung ebnet gleichzeitig den Weg für 
eine langfristige energieeffiziente Umrüstung der deutschen Industrien 
und sollte daher weniger als notwendiges Übel als vielmehr als Chance 
gesehen werden.

Ob die Subventionierung tatsächlich von vielen Unternehmen in Anspruch 
genommen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Die endgültige gesetzliche 
Ausgestaltung und die erforderliche Abstimmung mit der EU-Kommission 
werden zeigen, ob noch wesentliche Punkte geändert werden.

Unternehmen der antragsberechtigten Sektoren sollten trotzdem 
frühzeitig prüfen, ob sie grundsätzlich in den kommenden drei Jahren von 
der Subventionierung profitieren können, ob sie dies auch möchten mit 
Blick auf die zu erfüllenden Gegenleistungen und ob der 
Industriestrompreis im Vergleich zu anderen Maßnahmen, wie z.B. die 
Strompreiskompensation oder die Umstellung der 
Energiebeschaffungsstrategie, vorteilhaft ist.

(Der Beitrag erscheint zudem in „Wirtschaft im Südwesten“.)

Peter Meisenbacher
Rechtsanwalt
vCard
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EU-Recht
Der Mehrjährige Finanzrahmen: Die
Haushaltsverfassung der Europäischen
Union

Mit dem nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Jahre 2028–
2034 steht die Europäische Union (EU) erneut vor einer Weichenstellung.
Während der öffentliche Fokus meist einzelnen Programmen oder der
jährlichen Haushaltsverhandlung in den Mitgliedstaaten der EU gilt, bleibt
der MFR das unscheinbare, aber zentrale Steuerungsinstrument der
europäischen Finanzen. Er verbindet langfristige politische
Prioritätensetzung mit dem jährlich neu auszutarierenden Budget.

Viele Debatten über „zu geringe Ambitionen“ der EU oder „ausufernde
Erwartungen“ an die EU beziehen sich mit auf den MFR. Seine
Ausgabenobergrenzen definieren, was die Union sich in den kommenden
sieben Jahren leisten kann – und ebenso, was nicht. Der Blick auf diese
Struktur ist Voraussetzung, um die aktuellen Diskussionen über
Verteidigung, Klima, Energie und Innovation richtig einordnen zu können.

1. Der MFR als kaum bekannte, aber zentrale Schaltstelle des EU-
Haushalts

Der MFR legt nicht einfach die jährliche Ausgabenmenge fest; er bindet
die Union über sieben Jahre hinweg an eine finanzielle Architektur, die
den strategischen Horizont der europäischen Politik weit über eine
Legislaturperiode hinaus festlegt. Anders als nationale
Haushaltsordnungen schafft der MFR eine institutionelle Stabilität, die
kurzfristige politische Schwankungen abfedert und die Finanzierung
großer Programme sichert. Kohäsionspolitik, Agrarpolitik, Forschungs-
und Innovationsförderung, Klimainvestitionen – all diese Bereiche hängen
unmittelbar von der langfristigen Planbarkeit ab, die der MFR
gewährleistet.

Es ist ein oft übersehener Unterschied zu den Mitgliedstaaten: nationale
Regierungen können jährlich mit veränderten Mehrheiten neue
Haushaltsprioritäten setzen; die EU budgetiert hingegen in
Siebenjahreszyklen, die überparteiliche, nicht rein nationale Vorgaben für
das künftige Vorgehen der EU erzwingen. Der MFR ist deshalb nicht bloß
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ein technisches Dokument, sondern eine politisch bindende Agenda mit 
rechtlich fixierten Ausgabenobergrenzen.

2. Jährliche Verhandlungen trotz Siebenjahresrahmen – ein 
gewollter Widerspruch

Auf den ersten Blick wirkt es paradox: Obwohl der MFR langfristige 
Ausgabenobergrenzen festlegt, wird das Budget der EU jedes Jahr aufs 
Neue verhandelt und verabschiedet. Rat und Parlament müssen den 
Jahreshaushalt gemäß Art. 314 AEUV gemeinsam beschließen. Doch 
dieser Prozess täuscht darüber hinweg, dass der Entscheidungsrahmen 
bereits eng vorbestimmt ist.

Der MFR ist der Korridor, der Jahreshaushalt die Ausgestaltung. Die 
großen Linien, also wie viel Geld insgesamt verfügbar ist und wie viel in 
welche Rubrik fließen darf, stehen fest. Verhandelt wird über die letzten 
Prozentpunkte, nicht über den strukturellen Rahmen. Dies erzeugt jenes 
bekannte Spannungsfeld: Die EU formuliert langfristige Strategien, etwa 
Dekarbonisierung, technologische Souveränität oder geopolitische 
Handlungsfähigkeit, während die jährliche Politik oft kurzfristigen 
Drucksituationen folgt.

Hier zeigt sich der Kern des Problems: Krisen verlangen Flexibilität, der 
MFR verlangt Stabilität. Dass beides gleichzeitig erreicht werden soll, ist 
der grundlegende Widerspruch, der jede Haushaltsrunde prägt.

3. Ein global ambitionierter, aber fiskalisch minimal 
ausgestatteter Akteur

Um die europäische Haushaltswirklichkeit angemessen zu bewerten, lohnt 
der quantitative Blick: Der MFR umfasst typischerweise leicht über 1 %
des EU-Bruttonationaleinkommens. Im Vergleich dazu bewegen sich 
nationale Haushalte regelmäßig bei 40–50 % des BIP. Die EU verfügt also 
nicht über einen „Staatshaushalt“, sondern über ein begrenztes
"Einkommen" zur Finanzierung gemeinsamer Aufgaben.

Diese strukturelle Unterdimensionierung führt zu regelmäßig 
wiederkehrenden Konflikten. Geopolitische Zeitenwende, Klimaneutralität, 
Ausbau der Verteidigungsindustrie, Energieautonomie, Digitalisierung –die 
politischen Zielsetzungen der Union sind groß, die finanziellen 
Spielräume dagegen klein. Wer die europäische Ebene zu mehr Einsatz
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drängt, stößt  damit auf die Frage, warum ein Akteur mit globalen 
Ambitionen mit einem Budget zurechtkommen muss, das im  
internationalen Vergleich eher dem einer nur mittelgroßen nationalen 
Verwaltung entspricht. Diese Diskrepanz charakterisiert die Debatte um 
den neuen MFR stärker als jede einzelne politische Kontroverse.

4. Neue Prioritäten treffen auf alte Strukturen

Der nächste Finanzrahmen wird unter Bedingungen verhandelt, die sich 
fundamental von früheren Runden unterscheiden. Verteidigungsfähigkeit, 
Energieunabhängigkeit, Dekarbonisierung und technologische Innovation 
sind nicht mehr Randbereiche, sondern zentrale Pfeiler strategischer 
Autonomie. Diese sind jedoch überdurchschnittlich kostenintensiv. 
Gleichzeitig beanspruchen traditionelle Ausgabenrubriken wie Agrar- und 
Kohäsionspolitik weiterhin erhebliche Mittel.

Die sich für den MFR 2028–2034 stellende Frage ist damit vorgegeben:

Wird der Rahmen größer – oder wird nur innerhalb des bestehenden 
Rahmens umverteilt? Ein reiner Verschiebungsprozess wäre politisch 
heikel: Mittel für Klimaschutz oder Verteidigung lassen sich nicht ohne 
Widerstand auf Kosten der Kohäsion oder Agrarpolitik erhöhen. Eine 
Ausweitung des Gesamtvolumens hingegen erfordert Einstimmigkeit – ein 
politisch nicht weniger anspruchsvoller Weg. Die strukturelle Spannung 
zwischen neuen Prioritäten und gewachsenen Besitzständen wird eines der 
prägenden Themen der kommenden Verhandlungen sein.

5. Der MFR als „Haushaltsverfassung“ der EU – Stabilität mit 
begrenzter Anpassungsfähigkeit

Im Ergebnis fungiert der MFR längst als eine Art Haushaltsverfassung der 
Union. Er fixiert politische Prioritäten über einen Zeitraum, der die 
Wahlzyklen der Mitgliedstaaten überdauert. Damit stabilisiert er 
strategische Programme und gibt Investoren, Regionen und Unternehmen 
einen verlässlichen Rahmen.

Diese Stabilität hat jedoch auch Nachteile: Umschichtungen sind 
schwierig, selbst wenn geopolitische oder wirtschaftliche Schocks sie 
nahelegen würden. Die Pandemie, der russische Angriffskrieg, 
Energiepreiskrise, Inflation – all diese Ereignisse haben gezeigt, wie 
begrenzt die Flexibilität der bestehenden Finanzarchitektur ist. Zwar
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wurden Sonderinstrumente wie „NextGenerationEU“ geschaffen, doch 
diese sind politisch wie rechtlich Ausnahmen geblieben; es gibt wie in 
Deutschland keinen Willen, "Sonderhaushalte" zu normalisieren.

Die Grundfrage lautet daher: Wie viel Anpassungsfähigkeit braucht die 
EU, ohne die strategische Berechenbarkeit des MFR zu verlieren? Das 
Spannungsverhältnis beider Prinzipien wird bestimmen, wie 
handlungsfähig die Union in den kommenden Jahren sein kann.

Der nächste MFR entscheidet darüber, ob die Europäische Union ihrer 
zunehmend politischen und geopolitischen Rolle gerecht wird – oder ob 
sie weiterhin mit einem fiskalisch engen Korsett arbeiten muss, das 
großen strategischen Vorhaben von vornherein Grenzen setzt. Die 
Debatten über Verteidigung, Klimaschutz, Energie und Innovation sind 
letztlich Debatten über den MFR selbst: über seine Größe, seine 
Flexibilität und seine Prioritäten.

Als Haushaltsverfassung ist der MFR zugleich Garant langfristiger 
Stabilität und Quelle politischer Reibung. Seine Weiterentwicklung wird 
darüber entscheiden, ob die EU ihre Ambitionen finanzieren kann — 
oder ob das bekannte Missverhältnis zwischen Erwartungen und 
Ressourcen bestehen bleibt.
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Steuerrecht
Update: Umsatzsteuerfreiheit von E-
Learning – Finanzverwaltung auf dem
Holzweg oder alles halb so schlimm?  

Die Digitalisierung und die Pandemie haben in den letzten Jahren die Art
und Weise, wie Bildungsangebote bereitgestellt werden, grundlegend
verändert. Insbesondere Online-Veranstaltungen und eLearning-Angebote
haben an Bedeutung gewonnen. Mit Schreiben vom 8. August 2025 hat
das Bundesministerium der Finanzen (BMF) wichtige Änderungen zur
umsatzsteuerlichen Behandlung solcher Leistungen aus dem missglückten
BMF-Schreiben vom 24. April 2024 konkretisiert. Zukünftig werden
elektronisch erbrachte Fort- und Weiterbildungen, die ohne
Kontaktmöglichkeit zum Referenten "on-Demand" jederzeit zum Abruf
bereitstehen der Umsatzsteuer unterworfen. Bisher nahmen viele
juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) mit guten Argumenten
an, dass solche Leistungen nach § 4 Nr. 22 lit. a) UStG steuerfrei erbracht
werden können. Dies betrifft potenziell den gesamten Fortbildungsbetrieb
der öffentlichen Hand, in dem große Summen in Aus- und Weiterbildung
investiert werden, die in Zukunft, zumindest teilweise, möglicherweise
steuerpflichtig abgerechnet werden müssen.

1. Erster Akt: BMF-Schreiben vom 29. April 2024

Bereits mit dem BMF-Schreiben vom 29. April 2024 hatte die
Finanzverwaltung erste Regelungen zur umsatzsteuerlichen Behandlung
von Online-Bildungsleistungen getroffen. Damals galt die Kombination aus
Live-Übertragungen und Aufzeichnungen als einheitlich steuerpflichtige
Gesamtleistung, die dem Regelsteuersatz unterlag. Nur wenn die
Aufzeichnung separat und gegen ein gesondertes Entgelt angeboten
wurde, erkannte die Finanzverwaltung zwei eigenständige Leistungen an,
die jeweils getrennt umsatzsteuerlich zu beurteilen waren.

Diese Auffassung ließ sich nicht mit den seit Jahrzehnten anerkannten
Grundsätzen zur umsatzsteuerlichen Behandlung einheitlich erbrachter
Leistungen in Einklang bringen. Unabhängig von der systematisch
überraschenden Übertragung eines Tatbestandsmerkmals aus § 3a Abs. 5
S. 2 Nr. 3 UStG zur Bestimmung des Leistungsorts bei elektronisch
erbrachten sonstigen Leistungen auf die Umsatzsteuerbefreiungsvorschrift
des § 4 Nr. 22 lit. a) UStG, stach vor allem ins Auge, dass jeder noch so
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kleine Online-On-Demand-Anteil nach der Vorstellung des BMF die 
gesamte Leistung zur elektronischen Leistung "infizieren" sollte.

2. Zweiter Akt: Jahressteuergesetz 2024

Mit dem Jahressteuergesetz 2024 kam nicht die erhoffte Klarstellung. 
Vielmehr legte das BMF mit einer weiteren unklaren Formulierung noch 
einen drauf, und lehrte einige Kolleginnen und Kollegen im Bereich des 
Bescheinigungsverfahrens nach § 4 Nr. 21 UStG das Fürchten, was zum 
Teil alarmistische Reaktionen im Steuerberatermarkt hervorrief. Etwas 
sachlicher berichteten damals schon unsere Kolleginnen hierzu. Letztlich 
wurden die alten Bescheinigungen auch weiterhin anerkannt, sodass sich 
diese Diskussion mittlerweile etwas beruhigt haben dürfte.

3. Dritter Akt: BMF-Schreiben vom 8. August 2025

Das neue BMF-Schreiben vom 8. August 2025 bringt nun eine klarere 
Differenzierung zwischen verschiedenen Arten von Online-
Bildungsleistungen. Es unterscheidet zwischen vorproduzierten Inhalten 
ohne menschliche Beteiligung und Live-Online-Angeboten:

Bildungsangebote, die jederzeit ohne menschliche Beteiligung abrufbar 
sind, gelten nun klar abgrenzbar als „elektronisch erbrachte sonstige 
Leistungen“. Sie unterliegen der regulären Umsatzbesteuerung, ohne 
Möglichkeit der Steuerbefreiung oder ermäßigten Steuersätzen. Dies 
betrifft beispielsweise aufgezeichnete Vorlesungen, Tutorials oder 
eLearning-Kurse, die unabhängig von einem festen Zeitplan genutzt 
werden können und keinerlei menschliche Beteiligung, etwa durch 
jederzeitige Kontaktmöglichkeit zu Referenten ermöglichen. In diesen 
Fällen kann das BMF argumentativ geltend machen, dass solche 
Leistungen nicht anders als in der Vergangenheit Lehrbriefe zu behandeln 
seien.

Alle anderen Bildungsinhalte hingegen, insbesondere die in Echtzeit 
übertragen werden oder eine dauerhafte menschliche Beteilung der 
Leistungserbringer etwa durch Kontakt zu den Referenten sicherstellen, 
wie bspw. interaktive Live-Webinare oder Online-Seminare, werden nicht 
als elektronisch erbrachte Leistungen eingestuft. Stattdessen gelten sie 
als „sonstige Leistungen“ gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 3 lit. a) UStG. In diesen 
Fällen findet die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 22 lit. a) UStG auf jeden 
Fall weiterhin Anwendung.
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Liegen beide Leistungsbestandteile als einheitliche Leistung vor, wird die 
einheitliche Leistung wie schon in der Vergangenheit danach beurteilt, 
welcher Leistungsbestandteil ihr das Gepräge gibt. Hier dürften zusätzliche 
Dokumentationspflichten auf fortbildende jPöR zukommen.

4. Auswirkungen in der Praxis

Die neuen Regelungen haben erhebliche praktische Konsequenzen für 
Anbieter von Bildungsdienstleistungen: Anbieter müssen klar zwischen 
vorproduzierten Inhalten ohne menschliche Beteiligung und Live-Online-
Angeboten unterscheiden. Insbesondere bei kombinierten Angeboten ist 
eine exakte umsatzsteuerliche Beurteilung erforderlich, sofern die 
Leistungen separat entgeltlich angeboten werden oder der Anteil ohne 
menschliche Beteiligung zu überwiegen droht.

Für Fort- und Weiterbildungsleistungen in der öffentlichen Hand dürften 
aufgrund der zunehmenden Digitalisierung fast alle jPöR betroffen sein 
und sollten ihre Leistungsangebote dringend auf Anpassungsbedarf hin 
überprüfen.

Ob die neue Verwaltungsauffassung gerichtlich standhält, steht auf einem 
anderen Blatt. Es finden sich nämlich wenig denkbare Anknüpfungspunkte 
in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Zunächst einmal sollte sie aber so 
gut es geht "compliant" umgesetzt werden, um erwartbare Konflikte mit 
der Finanzverwaltung in diesem Bereich zu vermeiden.
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Steuerrecht
Rechnungskorrektur: Steuerausweis und
trotzdem Geld zurück dank EuGH?

Die mittlerweile wohl gefestigte Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) zu Art. 203 MwStSystRL führt zu tiefgreifenden
Veränderungen an der bisherigen Auffassung der deutschen
Finanzverwaltung zur Erforderlichkeit von Rechnungskorrekturen bei
unberechtigtem Steuerausweis. Die Urteile „Finanzamt Österreich“ (C-
378/21, 8. Dezember 2022), „Finanzamt Österreich II“ (C-794/23, 1.
August 2025) und „Xyrality“ (C-101/24, 9. Oktober 2025) werfen ein
neues Licht auf die Anwendung der §§ 14c und 17 UStG. Zukünftig bedarf
es wohl keiner Rechnungskorrektur mehr, um zu Unrecht entrichtete
Umsatzsteuern zurückzuverlangen, wenn die Leistungen an
Endverbraucher erbracht wurden.

1. Kerninhalte der EuGH-Urteile

a) Finanzamt Österreich (C-378/21, 8. Dezember 2022)

Der EuGH entschied, dass ein Steuerpflichtiger, der eine Dienstleistung an
Endverbraucher erbracht und dabei einen falschen Mehrwertsteuerbetrag
ausgewiesen hat, diesen Betrag nicht nach Art. 203 der MwStSystRL
schuldet, sofern keine Gefährdung des Steueraufkommens vorliegt.
Endverbraucher sind in diesem Zusammenhang Personen, die nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigt sind. Das Urteil führte zu einer
unionsrechtskonformen Einschränkung der Anwendung von § 14c Abs. 1
UStG, sodass bei falsch ausgestellten Rechnungen an Endverbraucher
keine Steuerschuld entsteht.

b) Finanzamt Österreich II (C-794/23, 1. August 2025)

Dieses Urteil vertiefte die Grundsätze des ersten „Finanzamt Österreich“-
Urteils. Der EuGH stellte klar, dass die unionsrechtlichen Vorgaben auch
auf Mischfälle anzuwenden sind, in denen Rechnungen sowohl an
Endverbraucher als auch an Unternehmer ausgestellt wurden.
Entscheidend ist, dass der Rechnungsaussteller glaubhaft darlegt, welche
Rechnungen an Endverbraucher gingen, um die Anwendung von § 14c
UStG zu begrenzen. Bei fehlenden Daten kann auch eine begründete
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Schätzung des Anteils der unternehmerischen Leistungsempfänger 
ausreichen.

c) Xyrality (C-101/24, 9. Oktober 2025)

Im Urteil „Xyrality“ befasste sich der EuGH mit der Frage, wie § 17 UStG 
im Zusammenhang mit nachträglichen Änderungen von Rechnungen 
anzuwenden ist. Der Gerichtshof betonte, dass eine Berichtigung des 
Steuerbetrags nur dann erforderlich ist, wenn die ursprüngliche Rechnung 
zu einer Gefährdung des Steueraufkommens geführt hat. Dies gilt 
insbesondere für Fälle, in denen der Leistungsempfänger Unternehmer ist 
und Vorsteuer geltend machen könnte. Für Endverbraucher bleibt die 
Berichtigung in der Regel irrelevant.

2. Rechtliche Änderungen und Anpassungen durch das BMF-
Schreiben vom 27. Februar 2024

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) reagierte bisher nur auf das 
erste „Finanzamt Österreich“-Urteil mit einer Anpassung des 
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE). Das BMF-Schreiben vom  
27. Februar 2024 (BStBl. I 2024, S. 361.) stellt klar, dass keine 
Steuerschuld bei Rechnungen an Endverbraucher entsteht, sofern keine 
Gefährdung des Steueraufkommens vorliegt. Die unionsrechtskonforme 
Einschränkung betrifft auch Kleinunternehmer, die unberechtigt 
Umsatzsteuer ausweisen sowie bei Ausweis des falschen Steuersatzes 
(z.B. 19% statt 7%). Gegenüber Unternehmern bleibt die 
Berichtigungspflicht bestehen, sofern ein Vorsteuerabzug möglich war.

Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Unternehmer 
müssen künftig sorgfältig dokumentieren, ob Rechnungen an 
Endverbraucher oder Unternehmer ausgestellt wurden, um die korrekte 
Anwendung der §§ 14c und 17 UStG sicherzustellen.

3. Praktische Auswirkungen und Ausblick

Die Urteile des EuGH versprechen Erleichterungen und sind auf gar 
keinen Fall als bloße Formalie auf die leichte Schulter zu nehmen. Die 
Feststellung der (Nicht-)Steuerbarkeit von Lieferungen und sonstigen 
Leistungen ist ebenso streitanfällig, wie die Festlegung des richtigen 
Steuersatzes und die Anwendbarkeit von Steuerbefreiungsvorschriften. 
Dies betrifft eine große Bandbreite von Leistungserbringern. Bisher war
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bei fehlerhaftem oder falschen Steuerausweis in einer Rechnung häufig 
nur die Korrektur der Rechnungen ex post, also in vielen Fällen erst Jahre 
später, möglich. Wenn man den EuGH in seiner systematisch 
überzeugenden Argumentation ernst nimmt, können die Korrekturbeträge 
in Zukunft bereits im ursprünglichen Veranlagungszeitraum geltend 
gemacht werden und nicht erst im Jahr der Rechnungskorrektur. Hieraus 
können bei der hochvolumigen Umsatzsteuer schnell sehr hohe Zinsvor-
oder -nachteile entstehen. Bedeutend hierfür ist aber, dass der jeweilige 
Veranlagungszeitraum noch offen für Korrekturen ist. Insofern sollten 
betroffene Unternehmen umgehend die Festsetzungsverjährung ihrer in 
Streit stehenden Veranlagungszeiträume für die Umsatzsteuer überprüfen.
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Steuerrecht
Betriebsaufspaltung – Trägerkörperschaft
als Besitzgesellschaft? Aber sicher doch! 

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 6. Juni 2025, Az. I B 8/23 

Tatsächlich kommt die Situation der Verpachtung von wesentlichen
Betriebsgrundlagen der Trägerkörperschaften an Eigenbetriebe in der
Praxis häufiger vor. Soweit diese als „Betriebsverpachtung“ anzusehen ist,
regelt § 4 Abs. 4 KStG schon deren Steuerbarkeit. Es kommt aber auch
immer wieder vor, dass nicht ganze Betriebe, sondern nur einzelne
Wirtschaftsgüter, die eine wesentliche Betriebsgrundlage eines
Eigenbetriebs der Trägerkörperschaft darstellen, verpachtet werden. Bei
Eigenbetrieben handelt es sich um rechtlich nicht selbständige Einheiten
der Trägerkörperschaft, die aber einen Betrieb gewerblicher Art darstellen
können, wenn diese wirtschaftlich, d. h. in concreto „gewerblich“ i. S. d.  
§ 1 Abs. 1 Nr. 6, 4 KStG, tätig sind. Bei derartigen Verpachtungen an den
Eigenbetrieb seitens der Trägerkörperschaft entsteht aber nach
Auffassung des BFH keine Betriebsaufspaltung, da es an der rechtlichen
Selbständigkeit der Eigeneinrichtung fehlt. Vielmehr wird in diesen Fällen
das verpachtete Wirtschaftsgut dem Betrieb gewerblicher Art zugeordnet
und das zugrundeliegende Rechtsverhältnis steuerlich nicht anerkannt.
Wie ist die Verpachtung zu beurteilen, wenn der Pächter eine rechtsfähige
Gesellschaft ist?

Die klare Antwort des I. Senats: Betriebsaufspaltung!

Aus Sicht des I. Senats sind bei Verpachtung von wesentlichen
Betriebsgrundlagen an rechtsfähige Personengesellschaften dieselben
Grundsätze anzuwenden, wie bei privaten Unternehmen. Dabei lässt sich
zwischen den Zeilen lesen, dass eine Eingrenzung des Konstrukts der
Betriebsaufspaltung auf private Unternehmen schon wegen der
Wettbewerbsneutralität der gewerblichen Tätigkeit der öffentlichen Hand
zur Tätigkeit privater Dritter nicht in Betracht kommt. Deshalb sei auch
eine juristische Person des öffentlichen Rechts dem Grunde nach geeignet
ein Besitzunternehmen im Rahmen einer Betriebsaufspaltung zu sein. Es
kommt mithin nur darauf an, dass eine wesentliche Betriebsgrundlage
überlassen werde, eine personelle und sachliche Verflechtung vorliege
und die Tätigkeit des Betriebsunternehmens gewerblich ist. Für die
Bestimmung der personellen Verflechtung bei der Besitzgesellschaft kann
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auf die allgemeinen Grundsätze abgestellt werden, d. h. auch eine
mittelbar beherrschende Beteiligung – wie im zugrundeliegenden Fall –
kann eine personelle Verflechtung begründen, denn der Eigenbetrieb ist
nicht rechtsfähig, so dass die Grundsätze der kapitalistischen
Betriebsaufspaltung keine Anwendung finden können.   

Folgen für die Praxis

Die Verpachtung von Wirtschaftsgütern an Eigengesellschaften oder
zumindest von der öffentlichen Hand beherrschte Gesellschaften müssen
immer dahingehend überprüft werden, ob es sich um eine
Betriebsaufspaltung handelt. Zum einen ist dies wichtig für die laufende
Besteuerung aber auch für den Fall, dass die Betriebsaufspaltung durch
Kündigung des Pachtvertrages endet. Dies kann mit z. T. erheblichen
Steuerbelastungen einher gehen.

Wo Schatten ist, ist aber auch immer Licht! Diese Rechtsprechung kann
unter Geltung des § 2 Abs. 3 UStG a. F. auch dazu genutzt werden, um
umsatzsteuerliche Belastungswirkungen bei Leistungen der
Tochtergesellschaft an die Trägerkörperschaft zu lösen, denn mit der
Betriebsaufspaltung kann ggf. ein umsatzsteuerrechtliches
Trägerunternehmen begründet werden, in welches das
Tochterunternehmen eingegliedert werden kann (Begründung einer
Umsatzsteuer-Organschaft). Dabei müssen aber die ertragsteuerlichen
Nachteile der Verstrickung des Wirtschaftsguts und der Anteile der
Betriebsgesellschaft mit den umsatzsteuerlichen Vorteilen in Einklang
gebracht werden.

Marcus Mische
Rechtsanwalt,
Steuerberater,
Fachanwalt für
Steuerrecht
vCard

Robin Eberle
Rechtsanwalt
vCard
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der Wiederaufnahme der Tätigkeiten. Auch im Rahmen der
Wiederherstellungspläne gilt mehr Weitsicht, denn die Auswirkungen des
Klimawandels, Insider-Angriffe, politische und soziale Instabilität und
großflächige Stromausfälle sollen nun mitberücksichtigt werden.
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